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	Name der Selbsthilfegruppe (Antragsteller)

Anschrift:

     
	
	Ort       
Datum       
Vorwahl-/Rufnummer       

	
	
	Datenschutzhinweis:
Ihre Angaben sind erforderlich, um Ihren Antrag auf Förderung zu bearbeiten. Sie sind freiwillig. Wenn Sie die Angaben nicht machen, kann die Zuwendung eventuell nicht gewährt werden. Alle Mitarbeiter sind zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet. 


	
	
	

	Aktenzeichen:
	
	

	
	
	

	VI 4 - 33427 /      
	
	

	
	
	

	
	
	



A N T R A G 

auf Gewährung einer staatlichen Zuwendung nach den Bestimmungen zur Förderung von Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit für das Haushaltsjahr       
	A
	Allgemeine Angaben

	
	

	1.
	Zahl der ständigen Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
	     

	
	

	2.
	Seit wann besteht die Selbsthilfegruppe
	     

	
	

	3.
	Eingetragener Verein:      FORMCHECKBOX 
  nein      FORMCHECKBOX 
  ja   
(bei erstmaliger Antragstellung, bei Änderungen der Rechtsform oder bei wesentlichen 
Satzungsänderungen ist die Vereinssatzung beizufügen)

	
	

	4.
	Bankverbindung: Geldinstitut 
	     

	
	BLZ:      
	Konto-Nr.      

	
	Kontoinhaber:      

	
	

	5.
	Mitglied eines Spitzenverbandes:      FORMCHECKBOX 
  nein      FORMCHECKBOX 
   ja

	
	wenn ja, bei(m)
	     

	
	

	6.
	Wir haben bei anderen Zuschussgebern/Leistungsträgern ebenfalls Anträge gestellt (z. B. Kommune, Krankenkasse, Stiftung, Zentrum Bayern Familie und Soziales)

	
	 FORMCHECKBOX 
   nein

	
	 FORMCHECKBOX 
   ja, bei(m)
	     

	
	
	     

	
	
	
	


	B
	Beschreibung der Selbsthilfeaufgaben

	
	 FORMCHECKBOX 
  wie bisher (bei bisher schon geförderten Gruppen)

	
	 FORMCHECKBOX 
  siehe Anlage 2 (bei erstmaliger Antragstellung oder bei gravierenden

                                Änderungen der bisherigen Aufgaben) 


	C
	Erklärungen

	1.
	Uns ist bekannt, dass die Förderung entfällt, wenn andere Mittel des Freistaates Bayern in Anspruch genommen werden oder gesetzliche Ansprüche zu verwirklichen sind.

	2.
	Nicht zuwendungsfähige Ausgaben der Gruppe werden aus Eigenmitteln und übrigen Fremdmitteln finanziert. 

	3.
	Die von der Selbsthilfegruppe angebotenen Hilfen umfassen den regelmäßigen Austausch von Informationen und Erfahrungen und Hilfen zur Lebensbewältigung und Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 

	4.
	Die persönlichen Hilfen können von jedem Betroffenen der Gruppe in Anspruch genommen werden.

	5.
	Die Selbsthilfegruppe ist bereit, alle Betroffenen des Einzugsgebietes als Mitglieder aufzunehmen.

	6.
	Festangestelltes Personal ist nicht vorhanden.

	7.
	Die persönlichen Hilfen sind regelmäßig und von erheblichem Umfang. Sie beschränken sich nicht allein auf schriftliche Informationen, die bloße Vermittlung von Hilfeleistung Dritter oder das Aufstellen politischer Forderungen. 

	8.
	Die Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung werden beachtet. Wir sind in der Lage, die zweckentsprechende Verwendung der staatlichen Zuschussmittel jederzeit bestimmungsgemäß nachzuweisen. Einnahme- und Ausgabebelege und Kassenbücher mit den im Geschäftsverkehr üblichen Angaben werden zu Prüfungszwecken mindestens fünf Jahre aufbewahrt.


Als antragsbegründende Unterlagen sind beigefügt:

 FORMCHECKBOX 
  Anlage 1 - Vollmacht, Mitgliedernachweis 
 FORMCHECKBOX 
  Anlage 2 - Projektbeschreibung

 FORMCHECKBOX 
  Anlage 3 - Stellungnahme des Spitzenverbandes

	Hinweis für Antragsteller:

Der Antrag ist beim Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege oder Landesbehindertenverband, bei dem die Selbsthilfegruppe Mitglied ist, einzureichen.

Ist die Gruppe keinem Spitzen- oder Landesbehindertenverband angeschlossen, reicht sie den Antrag bei der Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE in Bayern e. V. (LAGH), Orleansplatz 3, 81667 München, ein.



Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten/Bevollmächtigten
(siehe Vollmacht Anlage 1)
Zutreffendes bitte ankreuzen X oder ausfüllen








ZBFS VI 4 – 05/2009

